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Mgemtint

Organ bet ftfjiueijettfdjctt %xmtt.
xxra. 3«^t8ang.

|Jer Sdjttmj. fHUitärjeitfdjrtft XLHI. Saljrgang.

©afd. 10. gfe&tuat 1877. Mr. 6.
©rfcljeint in rüodjcntltdjeri SRummern. ©er SpreiS per ©emefter ift franfo burcfj bte ©djtoetj gr. 3. 50.

©ie SSefteHungert roerben birett an „fSemto Sdjruabe, IJerlaasbudjIjanbliintj in ISafel" abrefftrt, ber Setrag roirb Bei ben
auswärtigen Slbonnenten burdj SRadjrtafjme erhoben. 3m SluSlanbe nehmen alle SBucfj^anbtungen SJefteltungert an.

SBerantröortlidjer SRebaltor: SRajor bon @lgger.

^llljalt: SRiue SBefllmmungen für ble beutfdjen Äapitutantenfdjutcn gegen ben SBerfatl bc« Unteroffijferftanbe«. — ©le Unter«
ofPjferafrage. (©djlup.) — £antelmann: ©er ©ompagnle«©lenft Im beutfdjen Jpeere. — ©er beutfdj»franjöpfdje Ärlcg 1870/71. —
©eorg ». ©örger) unb ©t. SBauer: Seitfaben bc« SPferbcwcfen«. — Slu« bem Sagebudj bc« ©eneralmajor« ßolomb. — ©ibaenoffenfdjaft:
!bunbe«|tatt: SBafjl »on ©iolfionären. ©Ic SBafjt be« Oberfriegäfommiffär«. Sßeränberungen fm 3nftruftion«corp«. ©ntlaffungen.
SRefrutcnprüfungen. ©djroctoerlfdjc« ©Ifenbafjnperfonal unt »SWaterlat. grcfwllllge« ©djleptoefen fm Sfatjre 1876. Süridj: S!Baffen>

plafcfrage Sujern: ©le Dfpjler«gcfeaftt)aft bc« ^flrdjcrtljale«. SIRIlltär.SPftidjterfa^ SBaffenplaljfrage. ©olotburn: ©te SBaffen»

plafcfrage. SBafrtlanb: Sieftaler 2Baffenplafcfragc. @t. ©atten: SWajor Gcbra«ujt. ©raubünben: SDcItltärfdjuten. ©enf: Oberft
aSaudjer»GremteH).\ — Slu«tanb: Oefterrctdj: SBunbe güpe. Surfet: ©fe türfifdje SReiteref.

$n unfete %it. WHmtnten.

Sielfad) geäußerten Söünfdjen, befonberä auä
ber Oft* unb SSeftfdjroeij, entfpredjenb, roerben roir
Jünftig bie „SRilitar^^eituug" früHer erpebiren, fo

bafj biefelbe fpäteftenä am ©onntag SRorgen tu
bie $>änbe unferer gefdjäfjten Ferren Slbonnenten

gclanat. ^u ^xptMim>

9leue Seftimmungen für bie beutfdjen Äajris
tulantenfdjulen gegen ben SBcrfoH beg

Unteroffijierjitanbeg.

Sor SaHreäfrift e!roa ertönten in ber militärifdjen
Sreffe bie Älagen am lauteften, roeldje fidj über
ben SRangel an Unteroffijieren fpejieü im beutfdjen

§eere unb über bie mangelhaften Seiftun gen ber«

felben auäfpradjen. SDie ©rünbe für biefe Grfdjei«

nung lagen flar auf ber §anb. SDaä beutfdje

Äriegäminifterium ergriff bie ridjtige Sfnitiatioe auf
biefem ©ebiete ju einem fdjon früHeren ,3«tpunft,
inbem eä bie materielle Sage ber Unteroffijiere
forooHl, roie audj iHre bienftlidje ©teüung einerfeitä
burdj ©eHaltäerHöHungen, anbererfeitä burdj beffere

Seföftigungä« unb 2BoHneinridjtungen ju oerbeffern
benuUjt roar. Sor einem SaHre etroa gefdjaH ferner
oon berfelben ©teile auä im beutfdjen §eere ein

neuer ©djritt jur Serbefferung ber „tyilunft ber

Unteroffijiere burdj bie Ginridjtung ber Äapitu«
lantenfdjulen, roeldje burdj GrtHeilung einer errjöt)*
ten roiffenfdjaftlidjen Sllbung bie Unterofftjiere in
bie Sage ju fefeen beftimmt rourben, audj in iHrem

Mpäteren bürgerlidjen Seben jur GinnaHme rron
befferen ©tellungen roie biäHer befäHigt ju fein, um
iHnen baburdj ein reeUeä Slequioalent für bie immer«

Hin beträdjtüdjen GntbeHrttngen beä SDienftlebenä

für iHre fpätere Sufunft ju bieten, ©urdj faifer«
lidjen Grlafj finb bie juerft tn biefer ^infidjt er«

tHeilten Seftimmungen nunmeHr aufgeHoben roorben
unb neue Serorbnungen gegeben, roeldje ben ©djul«
unterridjt ber Äapitulanten bei ben SEruppen regeln.
Sei ber grofeen Söidjtigfett beä Unteroffijiererfafeeä
unb ber Unteroffijierauäbilbung für eine febe Slrmee

bürfte eine furje Grörterung biefer Seftimmungen
unb ber Heutigen Sage beä Unterofftjierftanbeä unb
roie ftdj biefelbe in golge ber meHrfadj oeränberten

fojialen unb fpejiell commerjieüen unb tnbuftrieüen
SerHältniffe geftaltet Hot, um fo meHr jeitgemäf?
erfdjeinen, alä man ftdj bei %fontn, roie ^xe letzte

Rummer beroeiät, gerabe fefet lebHaft mit biefen

gragen befdjäftigt. SBir muffen unä babei für
©eutfdjlanb aüerbingä pergegenroärtigen, bafj bie

SRiüiarbenperiobe unb bie Gpodje ber ©rünbungen
oorüber ift unb jaHlreidje gabrifen unb inbuftrieKe
Gtabliffementä leer unb untätig bafteHen.

©ie neuen Seftimmungen nun \)aben oorläufig
für ben bereitä begonnenen bieäjäHrigen Sßintercur«

fuä ber SeHranftalten für Unteroffijiere unb ®e*
meine nur infofern jur Ridjtfdjnur ju bienen, alä
eä oHne Unterbredjung in benfelben möglidj ift.
©er Unterridjt ber Äapitulanten in ben militärifdjen
©iäjiplitten erleibet burdj bie neuen Seftimmungen
feine GinfdjrSnfung. gortan foU febod) ber Unter«

ridjt ber Äapitulanten auf jroei ©tufen erteilt
roerben. Sluf ber erften ©tufe follen bie ©djul«
fenntniffe ber Äapitulanten auf baäjenige SRaafj

ergänjt roerben, beffen feber Unteroffijier bebarf,
um jur polten GrfüHung feiner ©ienftobltegenHeiten
befähigt ju fein. Sluf ber jroeiten ©tufe foll ben

Unteroffijieren ©elegenHeit geboten roerben, iHre

Äenntniffe mit Rütffldjt auf bie Slnforberungen be*

fonberer militärifdjer ©ienftleiftungen (alä gelb»
roebel tc) foroie im §inblicf auf bie füttftige Ser«

forgung im Gioilbienft ju erroeitern. Sluf beiben
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Vielfach geäußerten Wünschen, besonders aus
der Ost- und Westschweiz, entsprechend, werden wir
künftig die „Militär-Zeitung" früher ervediren, so

daß dieselbe spätestens am Sonntag Morgen in
die Hände unserer geschützten Herren Abonnenten

gelangt. ZK Expédition.

Nene Bestimmungen sür die deutschen Kapi-
tulantenschulcn gegen den Verfall des

Unteroffizierftlmdes.

Vor Jahresfrist e!wa ertönten in der militärischen
Presse die Klagen am lautesten, welche stch über
den Mangel an Unteroffizieren speziell im deutschen

Heere und über die mangelhaften Leistungen
derselben aussprachen. Die Gründe für diese Erscheinung

lagen klar auf der Hand. Das deutsche

Kriegsministerium ergriff die richtige Initiative auf
diesem Gebiete zu einem schon früheren Zeitpunkt,
indem es die materielle Lage der Unterofsiziere
sowohl, wie auch ihre dienstliche Stellung einerseits
durch Gehaltserhöhungen, andererseits durch bessere

Beköstigungs- und Wohneinrichtungen zu verbessern

bemüht war. Vor einem Jahre etwa geschah ferner
von derselben Stelle aus im deutschen Heere ein

neuer Schritt zur Verbesserung der Zukunft der

Unteroffiziere durch die Einrichtung der

Kapitulantenschulen, welche durch Ertheilung einer erhöhten

wissenschaftlichen Bildung die Unteroffiziere in
die Lage zu setzen bestimmt wurden, auch in ihrem

'späteren bürgerlichen Leben zur Einnahme von
besseren Stellungen wie bisher befähigt zu sein, um
ihnen dadurch ein reelles Aequivàlent für die immerhin

beträchtlichen Entbehrungen des Dienstlebens

für ihre spätere Zukunft zu bieten. Durch kaiserlichen

Erlaß sind die zuerst in dieser Hinsicht
ertheilten Bestimmungen nunmehr aufgehoben worden
und neue Verordnungen gegeben, welche den

Schulunterricht der Kapitulanten bei den Truppen regeln.
Bei der großen Wichtigkeit des Unteroffizierersatzes
und der Unteroffizierausbildung für eine jede Armee
dürfte eine kurze Erörterung dieser Bestimmungen
und der heutigen Lage des Unteroffizierstandes und
wie sich dieselbe in Folge der mehrfach veränderten
sozialen und speziell commerziellen und industriellen
Verhältnisse gestaltet hat, um so mehr zeitgemäß
erscheinen, als man sich bei Ihnen, wie Ihre letzte

Nummer beweist, gerade jetzt lebhaft mit diesen

Fragen beschäftigt. Wir müssen uns dabei für
Deutschland allerdings vergegenwärtigen, daß die

Milliardenperiode und die Epoche der Gründungen
vorüber ist und zahlreiche Fabriken und industrielle
Etablissements leer und unthätig dastehen.

Die neuen Bestimmungen nun haben vorläufig
für den bereits begonnenen diesjährigen Wintercur-
sus der Lehranstalten für Unteroffiziere und
Gemeine nur insofern zur Richtschnur zu dienen, als
es ohne Unterbrechung in denselben möglich ist.
Der Unterricht der Kapitulanten in den militärischen
Disziplinen erleidet durch die neuen Bestimmungen
keine Einschränkung. Fortan soll jedoch der Unterricht

der Kapitulanten auf zwei Stufen ertheilt
werden. Auf der ersten Stufe sollen die

Schulkenntnisse der Kapitulanten auf dasjenige Maaß
ergänzt werden, dessen jeder Unteroffizier bedarf,
um zur vollen Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten
befähigt zu sein. Auf der zweiten Stufe soll den

Unteroffizieren Gelegenheit geboten werden, ihre
Kenntnisse mit Rücksicht auf die Anforderungen
besonderer militärischer Dienstleistungen (als
Feldwebel :c sowie im Hinblick auf die künftige
Versorgung im Civildienft zu erweitern. Auf beiden
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(Stufen foü baä £>auptbeflreben baHin geridjtet roer«

ben, fefteä unb ftdjereä Grfennen unb SBiffen in
ben ben SerHältniffen beä Unterofftjierftanbeä ent»

fpredjenben ©renjen ju erjielen. ©er Unterridjt
beginnt anfäHrlidj fpäteftenä SRitte October. gür
ben Unterridjt in ber beutfdjen ©pradje im Sefen,

©djreiben unb Redjnen — namentlidj auf ber

jroeiten ©tufe — roerben, foroeit Hierfür bie oer«

fügbaren SRittel auäreidjen, tHunlidjft geeignete

GlementarleHrer angenommen, betreffs beren Sluä«

roaHl roegen beä Sllterä unb Silbungägrabeä ber

©djuler roirb aber befonbere ©orgfalt unb Ser*
ftänbigung mit ben H°Hereu ©djulbeHörben em«

pfoHlen. SBo ber Unterridjt in befagten SeHr»

gegenftänben nidjt burdj GioiUeHrer erteilt roerben

fann, roerben mit bemfelben Offijiere, SRilitärbeamte,
gelbroebel beauftragt, ©aä ©leidje gilt alä Regel

für ben Unterridjt aßer übrigen SeHrgegenftänbe.

„©er Unterridjt in ber ©eograpHie unb ©efdjidjte
roirb ftetä burdj Offijiere ertbeilt." ©ie §erfteüung
eineä bem befonberen 3roecfe ber Äapitulanten*
fdjulen entfpredjenben beutfdjen Sefebudjeä ift ein«

geleitet unb baäfelbe roirb ben SruppentHeilen nadj
beffen gerttgfteüung jugeHen; fonft roirb bei Sluä«

roaHl ber SeHrmittel auf ben in ben ©djulIeHrer«

feminarien beobadjteten Sorgang Rücffidjt genom«

men. Sluf ber erften ©tufe roirb ©djreiben (babei
bie gertigfeit ©iftirteä unb furje SRelbungen auä
bem ©tenftbereidj eineä gront«Unteroffijierä oer«

ftSnblidj nieberjufdjreiben unb bie ©djreibroeife ber

gangbarften mtlttätifdjen grembroörter ju erlernen)
Sefen (roomit OrtHograpHie, Grfennen ber feauot*,
Gigenfd)aftä= unb .Beitroörter, Slnroenbung ber Ser«

Hältniferoörter oerbunben unb barauf befonberer
SBertH gelegt roirb), Redjnen geleHrt, ferner @eo=

grapHie (Sefanntfdjaft mit ben aügemeinen Ser»

Hältniffen ber GrboberfläcHe, Äenntniffe ber ©renjen
unb Radjbarftaaten, ber £auptflüffe, $auptgebtrge,
£auptftaaten unb föauptftäbte ©eutfcHIanbä), ©e=

fcHicHte (Äenntnifj ber roidjtigften Greigniffe ber

paterlänbifdjen ©efdjidjte pon ber 3eit beä grofeen

Äurfürften an), ©ie SCHeilnaHme an bem Unterridjt
ber jroeiten ©tufe tft freiroiüig, jebodj finb bie jum
Unterridjte jugelaffenen oerpflidjtet, roenigftenä einen

SdjrleHrgang burdjjumadjen. ©er roeiteren Sluä*

bilbung in beu oorerroäHnten SeHrgegenftänben tritt
nodj .ßetdjnen Htoju. ©er Unterridjt über ben SRt«

litäroerroaltungäbienft ift freigefteüt, roäHrenb fonft
bie geftedten ©renjen nidjt überjdjritten roerben

bürfen.
©ie norfteHenben Seftimmungen über bie Äapi«

tulantenfdjulen erfdjeinen im gegenroärtigen SRoment

um fo roidjtiger, alä iHre ©urdjfüHrung baju bei»»

tragen foü, bie Rücffdjritte, roeldje notorifdj bie

beutfdje Unterofftjierflaffe gemadjt Hat, aufjuHatten
unb biefelbe roieber ju Heben. Gä ift ridjtig, bafe

jroar in Slnbetradjt ber augenblicftidj aügcmein in
©eutfdjlanb Herrfdjenben ©efdjäftäftotfung bie £ab.l
ber fapitulirenben SRannfajaften unb Unteroffijiere
roieber grofeer geroorben ift, aüein anbrerfeitä meH*

ren fldj bie Älagen über ben Serfaü biefer GHargen

beträdjtlidj. Sei aüem militärifdjen ©etbftberoufet«

fein in ©eutfdjlanb ift e§ nidjt ju teugnert, bafj
bie Älaffe ber Unteroffiziere nidjt meHr biefelbe ift
unb audj nidjt meHr benfelben Rufeen geroäHrt, roie

bieä früHer ber gaü roar. ©ie ©djroierigfeit ein

guteä Uuteroffijier«Serfonal fid) ju erHalten unb

auäjubilben, roeife jefet ein Gompagniedjef meHr
benn je ju fdjäfeen, ba eä erftenä an SRaterial baju
auä oerfdjiebenen ©rünben mangelt, unb baä roenige

SRaterial, roeldjeä oorHanben ift, meift ben Älaffen
angeHört, roeldje nidjt über eine HöHere ©djulbil«
bung ju oerfügen Haben, alä biefenige, roeldje ber

gemeine SRann überHaupt mitbringt. SBir fönnen
oHne ju übertreiben mit Redjt beHaupten, bafe brei
Siertel ber beutfdjen Unteroffijiere fidj nidjt einmal
in einfacher ©djreibroeife auäjubrücfen oermag, nodj
©efdjriebeneä unb ©ebrucfteä fliefeenb lefen tann.
Gä mag bieä abfurb Hingen, aber eä ift bodj eine

SHatfadje, bie ftdj nidjt wegleugnen läfet unb beren

©djulb nidjt bie Offijiere unb bie §auptleute, roeldje

mit ber fpejieüen Sluäbilbung ber Unteroffijiere ju
tHun Haben, trifft. Gä roirb oon ©eiten ber mitt«

tärifdjen GrjieHer Slüeä aufgeroanbt, um fie ju oer«

ooüfommnen, aber über eine geroiffe ©renje fürjrt
bieä bodj nidjt. ©ie ©rünbe ber fefeigen Sage beä

Unteroffijiercorpä finb bereitä oft jur ©pradje ge«

bradjt roorben unb foüen Hier nidjt in iHrem ooüen

Umfange roieberHoIt roerben. Gä foü nur nodj ein«

mal baä gactum conftatirt roerben mit ber §inju*
fefeung, bafe ftdj bereitä in unangeneHmer SBeife

bie golgen eineä roeniger inteüigenten Unteroffijier«
corpä bei ben bieäfäHrigen SRanöoern bemerfbar

gemadjt Haben. Gä fiel babei namentlidj fremben

Offijieren auf, roeldje nur alä ^ufdjauer ben SRa«

nöoern beirooHnten, bafe bie Unteroffijiere bei Sei«

tung ber ©djüfeengruppen, bie ja jefet eine bebeu»

tenb fdjroierigere geroorben ift, in geringerer SBeife

ben Offijier unterftüfeten unb im Slügemeinen roenig

Serftänbnife für bie momentane Sage im ©efedjt
jeigten unb banadj iHre Seute birigirten. ©aä
gactum ift jebenfaüä baä, bafe meift nur bie Offi«
jiere mit Slufopferung aüer Äräfte bie Seute in
iHrer taftifdjen gorm erhielten, unb bafe bie Hinter
ber gront roeilenben Unteroffijiere roenig ober gar
nidjtä jur Unterfiüfeung beitrugen, ©ieä ift bie

aügemeine Älage ber Offijiere nom Hauptmann
abroärtä, nnb man roirb begreifen, roeldje ©djroierig»
feit erft barin liegt, eineÄriegäcompagnie in Orbmtttg

ju Halten, roenn man gefeljen Hat, roeldje Slnftren*

gungen eä foftete, um blofe eine SRanöoercompagnie
oHne ©törung ber taftifdjen gorm porjufüHren.
©afe bieä gegangen, ift roaHrlidj nidjt ein Serbienft
ber Unterofftjiere, fonbern baä ber Dielen inteüi*
genten Seute, bie ben ©tumpffinnigeren nadj ber

befannten SeHre pom £atnmelfprung mit fid) fort«

riffen.
Serfdjledjtern roir unä mit unferem Unteroffijier«

Serfonal immer meHr, fo roirb eä feHr fraglidj,
ob roir unä mit unferem Offijier«Serfonal auf bem

biäHerigen ©tanbe Halten, benn bie Slnftrengungen,
benen jefet ber Offijier unterworfen ift, flnb oott

aufreibenber Ratur. — SBie bie SerHältniffe augen«

blicflidj im beutfdjen Reidje liegen, fdjeint man nun

4Z

Stufen soll das Hauptbestreben dahin gerichtet werden,

festes und sicheres Erkennen und Wissen in
den den Verhältnissen des Unteroffizierstandes
entsprechenden Grenzen zu erzielen. Der Unterricht
beginnt alljährlich spätestens Mitte October. Für
den Unterricht in der deutschen Sprache im Lesen,

Schreiben und Rechnen — namentlich auf der

zweiten Stufe — werden, soweit hierfür die

verfügbaren Mittel ausreichen, thunlichst geeignete

Elementarlehrer angenommen, betreffs deren Auswahl

wegen des Alters und Bildungsgrades der

Schüler wird aber besondere Sorgfalt und
Verständigung mit den höheren Schulbehörden
empfohlen. Wo der Unterricht in besagten Lehr-
gegenständen nicht durch Civillehrer ertheilt werden

kann, werden mit demselben Ofsiziere, Militärbeamte,
Feldwebel beauftragt. Das Gleiche gilt als Regel

für den Unterricht aller übrigen Lehrgegenstände.

„Der Unterricht in der Geographie und Geschichte

wird stets durch Osfiziere ertheilt." Die Herstellung
eines dem besonderen Zwecke der Kapitulantenschulen

entsprechenden deutschen Lesebuches ist
eingeleitet und dasselbe wird den Truppentheilen nach

besten Fertigstellung zugehen; sonst wird bei Auswahl

der Lehrmittel auf den in den Schullehrer-
seminarien beobachteten Vorgang Rücksicht genommen.

Auf der ersten Stufe wird Schreiben (dabei
die Fertigkeit Diktirtes und kurze Meldungen aus
dem Dienstbereich eines Front-Unteroffiziers
verständlich niederzuschreiben und die Schreibmeise der

gangbarsten militärischen Fremdwörter zu erlernen)
Lesen (womit Orthographie, Erkennen der Haupt-,
Eigenschafts- und Zeitwörter, Anwendung der Ver-
hältniszmörter verbunden und darauf besonderer

Werth gelegt wird), Rechnen gelehrt, serner
Geographie (Bekanntschaft mit den allgemeinen
Verhältnissen der Erdoberfläche, Kenntnisse der Grenzen
und Nachbarstaaten, der Hauptflüsse, Hauptgebirge,
Hauptstaaten und Hauptstädte Deutschlands),
Geschichte (Kenntniß der wichtigsten Ereignisfe der

vaterländischen Geschichte von der Zeit des großen

Kurfürsten an). Die Theilnahme an dem Unterricht
der zweiten Stufe ist freiwillig, jedoch sind die zum
Unterrichte zugelassenen verpflichtet, wenigstens einen

Jahrlehrgang durchzumachen. Der weiteren
Ausbildung in deu vorerwähnten Lehrgegenständen tritt
noch Zeichnen hinzu. Der Unterricht über den

Militärverwaltungsdienst ist freigestellt, während sonst

die gesteckten Grenzen nicht überschritten werden

dürfen.
Die vorstehenden Bestimmungen über die

Kapitulantenschulen erscheinen im gegenwärtigen Moment
um so wichtiger, als ihre Durchführung dazu
beitragen soll, die Rückschritte, welche notorisch die

deutsche Unterofftzierklllsse gemacht hat, aufzuhalten
und dieselbe wieder zu heben. Es ist richtig, daß

zwar in Anbetracht der augenblicklich allgemein in
Deutschland herrschenden Geschäftsstockung die Zahl
der kapitulirenden Mannschaften und Unteroffiziere
wieder größer geworden ist, allein andrerseits mehren

stch die Klagen über den Verfall dieser Chargen
beträchtlich. Bei allem militärischen Selbstbewußt¬

sein in Deutschland ist cs nicht zu leugne«, daß

die Klasse der Unteroffiziere nicht mehr dieselbe ist

und auch nicht mehr denselben Nutzen gewährt, wie
dies früher der Fall war. Die Schwierigkeit ein

gutes Unteroffizier-Personal sich zu erhalten und

auszubilden, weiß jetzt ein Compagniechef mehr
denn je zu schätzen, da es erstens an Material dazu

aus verschiedenen Gründen mangelt, und das wenige

Material, welches vorhanden ist, meist den Klassen

angehört, welche nicht über eine höhere Schulbildung

zu verfügen haben, als diejenige, welche der

gemeine Mann überhaupt mitbringt. Wir können

ohne zu übertreiben mit Necht behaupten, daß drei
Viertel der deutschen Unterofsiziere sich nicht einmal
in einfacher Schreibmeise auszudrücken vermag, noch

Geschriebenes nnd Gedrucktes fließend lesen kann.

Es mag dies absurd klingen, aber es ist doch eine

Thatsache, die sich nicht wegleugnen läßt und deren

Schuld nicht die Ossiziere und die Hauptleute, welche

mit der speziellen Ausbildung der Unteroffiziere zu
thun haben, trifft. Es wird von Seiten der
militärischen Erzieher Alles aufgewandt, um sie zu
vervollkommnen, aber über eine gemisse Grenze führt
dies doch nicht. Die Gründe der jetzigen Lage des

Unterosfiziercorps sind bereits oft zur Sprache
gebracht worden und sollen hier nicht in ihrem vollen
Umfange wiederholt werden. Es soll nur noch einmal

das Factum constatirt werden mit der
Hinzusetzung, daß sich bereits in unangenehmer Weise
die Folgen eines weniger intelligenten Unterosfiziercorps

bei den diesjährigen Manövern bemerkbar

gemacht haben. Es fiel dabei namentlich fremden

Offizieren auf, welche nur als Zuschauer den

Manövern beiwohnten, daß die Unteroffiziere bei

Leitung der Schützengruppen, die ja jetzt eine bedeutend

schwierigere geworden ist, in geringerer Weise
den Ofsizier unterstützten und im Allgemeinen wenig
Verständniß für die momentane Lage im Gefecht

zeigten und danach ihre Leute dirigirten. Das
Factum ist jedenfalls das, daß meist nur die Offiziere

mit Aufopferung aller Kräfte die Leute in
ihrer taktischen Form erhielten, und daß die hinter
der Front weilenden Unteroffiziere wenig oder gar
nichts zur Unterstützung beitrugen. Dies ist die

allgemeine Klage der Offiziere vom Hauptmann
abwärts, nnd man wird begreifen, welche Schwierigkeit

erst darin liegt, eineKriegscompagnie in Ordnung
zu halten, wenn man gesehen hat, welche Anstrengungen

es kostete, um bloß eine Manövercompagnie
ohne Störung der taktischen Form vorzuführen.
Daß dies gegangen, ist wahrlich nicht ein Verdienst
der Unteroffiziere, sondern das der vielen intelligenten

Leute, die den Stumpfsinnigeren nach der

bekannten Lehre vom Hammelsprung mit stch

fortrissen.

Verschlechtern wir uns mit unserem Unteroffizier-
Personal immer mehr, so wird es sehr fraglich,
ob wir uns mit unserem Offizier-Personal auf dem

bisherigen Stande halten, denn die Anstrengungen,
denen jetzt der Ofsizier unterworfen ist, stnd von

aufreibender Natur. — Wie die Verhältnisse
augenblicklich im deutschen Reiche liegen, scheint man nun
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nodj einen neuen ©djritt HeHufä ber Serbefferung
ber materieüen Sage ber Unterofftjiere ju beabfidj*

tigen. SRan geHt mit ber Sbee um, aüe biejenigen

^nbioibuen, roeldje auä irgenb einem ®tunbe, feien
eä förperlidje ©ebredjen, enteHrenbe ©trafen ober

fpejielle bürgerlidje Sage, oon be« Sfttdjt beä ©ienfteä
im fteHenben feeexe befreit ftnb, eine ©teuer jaHIen

ju laffen, auä beren ftdjer nidjt unbebeutenben Gr«

trägen bie Sage ber Unterofftjiere materieü aufge«

beffert ju roerben oermag. @er)t bie beutfdje Solfä«
oertretung auf biefen geroife billiger SBeife ju ftel=
lenben Sorfdjlag ein, fo bürfte baä SRittel jur be«

friebigenben Söfung ber fdjroebenben roidjtigen grage
gefunben fein unb baäfelbe audj in anberen ©taaten
alä ber Grroägung roertH eradjtet roerben fönnen.

Sy.

2>ie UnteroffeterSs^ratje.

(©djlup.)
3. SlnHalten ber Unteroffijiere jur

3 n ft r u c t i o n.
©djon feit einigen SaHrett ift man meHr unb

meHr ju ber Slnfidjt gelangt, bafe eä notHroenbig

fei, audj ben Unteroffijier bei ber onftruction ju
oerroenben. ©ie Grfolge, roeldje man baburdj er«

jielte, ftnb feine geringen unb roenn man eine

Saraüele jroifdjen ben Unteroffijieren ber alten ©djule
unb benjenigen oon Heute jieHen rooüte, fo rourbe

biefelbe einen auffaüenben Unterfdjieb jeigen. Sdj
gebe ju, bafe oieüeidjt ein Refrut unter ber auä«'

fdjliefelidjen Seitung eineä routinirten Stiftructorä
rafdjer unb beffer auägebtlbet rourbe. ©agegen
aber ift ju bemerfen, bafe in einer ©djule nidjt
nur baHin gearbeitet roerben foü, auä Refruten
©olbaten ju madjen, alä oielmeHr bie anroefenben

Unteroffijiere ju befangen, iHre ©teüung auäju«
füüen. Gin ©olbat, ber ©iäjiplin fennt, feine
SBaffe ju HanbHaben oerfteHt unb Slnftrengungen
ertragen fann, ift balb braudjbar, roenn er ridjtig
gefüHrt roirb. ©ie güHrung aber ift ©adje ber
Gabreä unb bem Unteroffijier fäflt babei ntdjt bie

leidjtefte Slufgabe ju. Rur ein SRittel giebt eä, fie

an bie Grfüüung biefer Slufgabe ju geroöHnen uub
biefeä ift: fte felbftftänbig ju madjen. SRit bem

herumlungern in ben Äafernen unb auf ben

G);erjierpläfeen roerben fie aber niemalä baju ge»

langen, fonbern nur einjig baburdj, roenn fte jur
Snftruction unb jur güHrung angeHalten roerben.

3m gelbe Haben roir audj feine Snftructoren; fein
güHrer fann ftdj bei biefen RatH Holen, fonbern
ift rein auf fidj felber angeroiefen unb er ferje ju,
bafe er bann baä iHm anoertraute Seben feiner Unter«
gebenen nidjt nufeloä baHin opfere.

Gä mufe baHer fdjon im grieben bie Snftruction
meHr unb meHr in bte §änbe ber Gabreä gelegt
roerben, benn nur baburdj erHalten fie eine geroiffe
©eroanbtHeit unb ©idjerHeit. Sei Seförberungen
geHe man feHr porfidjtig ju SBerfe unb erteile
Riemanben einen Unteroffijierä«@rab, roenn er
nidjt etnigermafeen bie gäHigfeiteu jum Snfttmiren
befifet.

Seit ber GinfüHrung ber neuen SRilitärorgani«
fation finb nun aüe Unteroffijiere beä Sluäjugeä
im ©ienft geftanben. Slüe Haben bie SBieberHolungä»
curfe iHrer taftifdjen GinHeiten mitgemadjt unb ein

grofeer SHett rourbe in bie Refrutenfdjulen beorbert.
©ie Haben feHen fönnen, roeldje Slnforberungen
man Heute an fie fteüt unb nadj roeldjer Ridjtung
Hin fie fidj Hauptfädjtidj auäjubilben Haben. Rament*

lidj in ben Refrutenfdjulen ift nie oerfäumt roorben,

fie auf biefen Umftanb aufmerffam ju madjen.
Seber Slnlafe rourbe benüfet, iHr SBiffen unb Äönnen

ju erroeiteru, immerbar Hat man fie auf iHre ©tel«

tung unb ben Ginflufe aufmerffam gemadjt, roeldjen

fie auf iHre Untergebenen auäüben foüen unb fort*
roäHrenb rourbe iHnen ©elegenHeit unb Slnleitung
gegeben, fidj nadj biefer Ridjtung Hin auäjubilben.

Sm Söeiteren rourbe ben Unteroffijieren, um fie
roäHrenb beä längeren ©ienfteä etnigermafeen für
bie Serlufte in iHrem S^ioatberufe ju entfdjäbigen,
eine ©olbjulage beroiüigt unb ftetäfort ging bie

Senbenj baHin, fte oor ben ©emeinen auäjujeidj*
nen unb iHren ©tanb fo angeneHm alä möglidj ju
madjen.

©amit fie fobann baä ©elernte roeniger oergeffen
ober audj ju §aufe repetiren fönnen unb SRittel

jum ©tubium befifeen, flnb Slüen bie notljroenbtgen

Reglemente nerabfolgt roorben.
SBenn man aber auf ber etnen ©eite baä SRög*

Hdjfte tHut, ben Unteroffijieren beijufteHen unb fie

ju unterftüfeen, fo foüten biefelben anberfeitä eä

fidj jur Heiligften SPidjt madjen, ftdj freubig auf
iHren ©tanb oorjubereiten. Äeiner foüte fiä) auf
ben nädjften ©ienft roieber oerlaffen unb benfen,
bafe baä Serfäumte ba roieber nadjgeHoIt roerben fönne.
Gä roäre biefeä ein Hödjft oerroerflidjer ©runbfafe,
inbem eä bann niemalä möglidj mürbe, fidj auf
eine HöHere ©tufe ju fdjroingen. SRan rourbe immer
roieber an bem Sl S G ju budjftabiren Haben unb
ftetäfort Rücffdjritte madjen, benn roo tein gortfdjritt,
ba ift RücfjcHritt.

Äein Unteroffijier fomme baHer unporbereitet
roieber in etne ©djule, fonbern jeber tradjte, bafe

er oom erften ©ienfttage an feine Sfßdjten fenne
unb fie audj gehörig ooüjieHe. 3U biefen Sftidjten
getjört aber audj bie SefäHigung Unterridjt ju er«

tHeilen. ©obalb man biefelbe erlangt Hat, roirb
man feine Slbneigung gegen baä Snfruiren meHr

Haben, fonbern eä roirb ein Seber fidj eine GHre
barauä madjen, feinen Untergebenen SeHrer fein ju
bürfen.

©aburdj roirb bann audj ber Unteroffijier in ben

©tanb gefefet, baä Seiftungäoermögen eineä jeben

feiner ©djuler ju erfennen unb entfpredjenb ju oer*
roertfjen. ©ein SlnfeHen roirb bei feoä) unb Rieber
geHoben unb Sertrauen tHm entgegen gebradjt roer*
ben. SRit Siebe unb SBoHlrooüen roerben iHn bie

Sorgefefeten beHanbeln unb freubig bringt ber Unter«
gebene iHm feine Sldjtung unb ben gebüHrenben
Refpeft entgegen.

4. Gntfernen fdjledjter Glemenle.
Sei aüen unferen SRilitärcurfen Hat eä fldj ftetä

pon Reuem gejeigt, bafe nodj eine grofee SlnjaH*

s?
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noch einen neuen Schritt behufs der Verbesserung
der materiellen Lage der Unterofsiziere zu beabsichtigen.

Man geht mit der Idee um, alle diejenigen

Individuen, welche aus irgend einem Grunde, seien

es körperliche Gebrechen, entehrende Strafen oder

spezielle bürgerliche Lage, von der Pflicht des Dienstes
im stehenden Heere befreit sind, eine Steuer zahlen

zu lassen, aus deren sicher nicht unbedeutenden

Erträgen die Lage der Unterofsiziere materiell aufgebessert

zu werden vermag. Geht die deutsche

Volksvertretung auf diesen gewiß billiger Weise zu
stellenden Vorschlag ein, so dürfte das Mittel zur
befriedigenden Lösung der schwebenden wichtigen Frage
gefunden sein und dasselbe auch in anderen Staaten
als der Erwägung werth erachtet werden können.

85.

Die Unteroffiziers-Frage.

(Schluß.)
3. Anhalten der Unteroffiziere zur

Instruction.
Schon seit einigen Jahren ist man mehr und

mehr zu der Ansicht gelangt, daß es nothwendig
sei, auch den Unterossizier bei der Instruction zu
verwenden. Die Erfolge, welche man dadurch

erzielte, sind keine geringen und wenn man eine

Parallele zwischen denUnteroffizieren der alten Schule
und denjenigen von heute ziehen wollte, so würde
dieselbe einen auffallenden Unterschied zeigen. Ich
gebe zu, daß vielleicht ein Rekrut unter der

ausschließlichen Leitung eines routinirten Instructors
rascher und besser ausgebildet würde. Dagegen
aber ist zu bemerken, daß in einer Schule nicht

nur dahin gearbeitet werden soll, aus Nekruten
Soldaten zu machcn, als vielmehr die anwesenden

Unterofsiziere zu befähigen, ihre Stellung auszufüllen.

Ein Soldat, der Disziplin kennt, seine

Waffe zu handhaben versteht und Anstrengungen
ertragen kann, ift bald brauchbar, wenn er richtig
geführt wird. Die Führung aber ist Sache der
Cadres und dem Unterossizier fällt dabei nicht die

leichteste Aufgabe zu. Nur ein Mittel giebt es, sie

an die Erfüllung dieser Aufgabe zu gewöhnen und
dieses ist: sie selbstständig zu machen. Mit dem

Herumlungern in den Kasernen und auf den

Exerzierplätzen werden sie aber niemals dazu

gelangen, sondern nur einzig dadurch, wenn sie zur
Instruction und zur Führung angehalten werden.

Im Felde haben wir auch keine Jnstructoren; kein

Führer kann stch bei diesen Rath holen, sondern

ift rein auf stch selber angewiesen und er sehe zu,
daß er dann das ihm anvertraute Leben seiner
Untergebenen nicht nutzlos dahin opfere.

Es muß daher schon im Frieden die Instruction
mehr nnd mehr in die Hände der Cadres gelegt

werden, denn nur dadurch erhalten sie eine gewisse

Gewandtheit und Sicherheit. Bei Beförderungen
gehe man sehr vorsichtig zu Werke und ertheile
Niemanden einen Unteroffiziers-Grad, wenn er
nicht einigermaßen die Fähigkeiten zum Instruiren
besitzt.

Seit der Einführung der neuen Militärorganisation

sind nun alle Unteroffiziere des Auszuges
im Dienst gestanden. Alle haben die Wiederholungs-
curse ihrer taktischen Einheiten mitgemacht und ein

großer Theil wurde in die Rekrutenschulen beordert.

Sie haben sehen können, welche Anforderungen
man heute an sie stellt und nach welcher Richtung
hin sie sich hauptsächlich auszubilden haben. Namentlich

in den Rekrutenschulen ist nie versäumt worden,
sie auf diefen Umstand aufmerksam zu machen.

Jeder Anlaß wurde benützt, ihr Wissen und Können

zu erweitern, immerdar hat man ste auf ihre Stellung

und den Einfluß aufmerksam gemacht, welchen
sie auf ihre Untergebenen ausüben sollen und
fortwährend wurde ihnen Gelegenheit und Anleitung
gegeben, stch nach dieser Richtung hin auszubilden.

Im Weiteren wurde den Unteroffizieren, um ste

während des längeren Dienstes einigermaßen für
die Verluste in ihrem Privatberufe zu entschädigen,
eine Soldzulage bewilligt und stetsfort ging die

Tendenz dahin, ste vor den Gemeinen auszuzeich-

uen und ihren Stand so angenehm als möglich zu
machen.

Damit ste sodann das Gelernte weniger vergessen

oder auch zu Hause repetiren können und Mittel
zum Studium besitzen, sind Allen die nothwendigen
Reglemente verabfolgt worden.

Wenn man aber auf der einen Seite das Möglichste

thut, den Unterofsiziere« beizustehen und ste

zu unterstützen, so sollten dieselben anderseits es

sich zur heiligsten Pflicht machen, stch freudig auf
ihren Stand vorzubereiten. Keiner sollte stch auf
den nächsten Dienst wieder verlassen und denken,

daß das Versäumte da wieder nachgeholt werden könne.

Es wäre dieses ein höchst verwerflicher Grundsatz,
indem es dann niemals möglich würde, stch aus
eine höhere Stufe zu schwingen. Man würde immer
wieder an dem A B C zu buchstabiren haben und
stetsfort Rückschritte machen, denn wo kein Fortschritt,
da ist Rückschritt.

Kein Unteroffizier komme daher unvorbereitet
wieder in eine Schule, sondern jeder trachte, daß

er vom ersten Diensttage an seine Pflichten kenne

und sie auch gehörig vollziehe. Zu diesen Pflichten
gehört aber auch die Befähigung Unterricht zu
ertheilen. Sobald man dieselbe erlangt hat, wird
man keine Abneigung gegen das Instruiren mehr
haben, sondern es wird ein Jeder stch eine Ehre
daraus machen, seinen Untergebenen Lehrer sein zu
dürfen.

Dadurch wird dann auch der Unteroffizier in den

Stand gesetzt, das Leistungsvermögen eines jeden
seiner Schüler zu erkennen und entsprechend zu
verwerthen. Sein Ansehen wird bei Hoch und Nieder
gehoben und Vertrauen ihm entgegen gebracht werden.

Mit Liebe und Wohlwollen werden ihn die

Vorgesetzten behandeln und freudig bringt der Untergebene

ihm seine Achtung und den gebührenden
Respekt entgegen.

4. Entfernen schlechter Elemente.
Bei allen unseren Militärcursen hat es sich stets

von Neuem gezeigt, daß noch eine große Anzahl
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